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Empfänger 

Marktgemeinde Schwadorf 
Hauptplatz 5 
2432 Schwadorf 

Pflichtfelder sind mit * gekennzeichnet. 

Wohnungsansuchen 
Mit diesem Formular stellen Sie einen Antrag auf Zuweisung einer Wohnung in der Marktgemeinde Schwadorf. 

Datenschutz 

Bitte beachten Sie, dass die von Ihnen bekannt gegebenen Daten automationsunterstützt verarbeitet werden. Details zu Zweck 
und rechtlicher Grundlage der Verarbeitung, Dauer der Verspeicherung, Ihren Rechten in Bezug auf die Verarbeitung Ihrer 
personenbezogenen Daten sowie Ihre Ansprechperson in der Gemeinde zu allen datenschutzrechtlichen Belangen finden Sie 
unter den "Datenschutzrechtlichen Informationen gem. Art. 13 DSGVO". 

Antragsteller/in 

Familienname/ Nachname * Vorname * 

Akad. Grad vorgestellt Akad. Grad nachgestellt 

Geburtsdatum* Telefon* 

E-Mail Zustimmung: Rückfragen zum konkreten Antrag dürfen elektronisch an die  
angegebene E-Mail-Adresse gerichtet werden. 

Adresse 

Straße * Hausnummer * 

Postleitzahl * Ort * 

Angaben zur gewünschten Wohnung* 

Gemeindewohnung Genossenschaftswohnung 

Größe (in m²) Zimmeranzahl (ohne Küche) 

Maximale Höhe der monatlichen Belastungen in €  

Sonstige Wünsche 

Bestätigung der Richtigkeit obengenannter Angaben 

Datum, Ort Unterschrift Antragsteller/Antragstellerin 
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Datenschutzrechtliche Information gem. Art. 13 DSGVO 

Zweck und Grundlage der Verarbeitung Ihrer Daten 

Mit dem Formular der Gemeinde geben Sie personenbezogene und auch weitere Daten bekannt, die für die 
Bearbeitung Ihres Antrages benötigt werden. Die Bereitstellung Ihrer Daten erfolgt auf Basis einer gesetzlichen 
Grundlage. 

Dauer der Verspeicherung Ihrer personenbezogenen Daten 

Ihre personenbezogenen Daten werden von der Gemeinde nur so lange verspeichert, wie diese für die eine 
gesetzeskonforme Erledigung Ihres Antrages benötigt werden. Diese ist abhängig von der jeweiligen 
Rechtsgrundlage. 

Beispiel: Verrechnungsrelevante Daten sind aus haushaltsrechtlichen Gründen sieben Jahre aufzubewahren. 

Ihre Rechte in Bezug auf die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten 

Sie haben das Recht auf Auskunft über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten sowie das Recht auf 
Berichtigung Ihrer personenbezogenen Daten, in bestimmten Fällen auch das Recht auf Löschung oder Einschränkung 
der Verarbeitung Ihrer Daten. Sollte eine Löschung oder Einschränkung der Verarbeitung (z. B. aus rechtlichen 
Gründen) nicht möglich sein, so werden Sie vom Datenschutzbeauftragten der Gemeinde darüber informiert. 

Wenn Sie der Auffassung sind, dass Ihren Rechten nicht oder nicht ausreichend nachgekommen wird, haben Sie die 
Möglichkeit einer Beschwerde bei der Datenschutzbehörde. 

Ihre Ansprechperson in der Gemeinde 

Für alle datenschutzrechtlichen Belange kontaktieren Sie bitte die/den Datenschutzbeauftragte/n der Gemeinde. Sie 
finden dessen Kontaktdaten sowie auch Angaben zum Verantwortlichen für die Verarbeitung Ihrer Daten seitens der 
Gemeinde unter dem Punkt „Datenschutzerklärung“ oder Datenschutz-Hinweis“ auf der Webseite der Gemeinde. 



 

 

 
 
 
 
 
 

MERKBLATT für Wohnungsinteressenten bei Zuweisung einer 
Genossenschaftswohnung 

 
 Förderungswürdig ist, wer beabsichtigt, in der geförderten Wohnung einen Hauptwohnsitz 

zu begründen, und diesen nachweist. 

Bei Ehepaaren, eingetragenen Partnerschaften oder Lebenspartnerschaften haben beide 

Personen in der geförderten Wohnung ihren Hauptwohnsitz zu begründen. 

 

 Als Obergrenze gilt das jährliche Familieneinkommen/Haushaltseinkommen (netto) bei 

einer Haushaltsgröße 

1. von einer Person € 40.000,-- 
2. von zwei Personen € 60.000,-- 
Der Betrag erhöht sich für jede weitere Person um € 8.000,-- 
 
Familieneinkommen/Haushaltseinkommen  
a) Das Familieneinkommen ist die Summe der Einkünfte aller im gemeinsamen Haushalt 
lebenden nahestehenden Personen. Bei der Ehe, bei einer eingetragenen Partnerschaft 
und bei einer Lebenspartnerschaft sind die Einkünfte des Partners oder der Partnerin beim 
Familieneinkommen auch dann zu berücksichtigen, wenn getrennte Wohnsitze geführt 
werden. Einkünfte von Kindern, die im elterlichen Haushalt leben, bleiben bis zu jenem 
Alter unberücksichtigt bis zu dem der Bezug von Familienbeihilfe gemäß FLAG 1967 
möglich ist.  
b) Das Haushaltseinkommen von Wohngemeinschaften ist die Summe der Einkünfte aller 
im gemeinsamen Haushalt lebenden Personen.  
c) Nicht zum Familieneinkommen zählen die Einkünfte von im Haushalt beschäftigten 
Arbeitnehmern, Arbeitnehmerinnen und Pflegepersonal.  
d) Für Personen, die im Inland nicht oder nur beschränkt steuerpflichtig sind, gelten die in 
diesen Richtlinien festgelegten Bestimmungen sinngemäß. 
 
Berechnung und Nachweis des Einkommens:  
(1) Das Einkommen ist die Summe aller Geld- und Sachbezüge einer Person und errechnet sich 

wie folgt: 1. Das Einkommen bei Arbeitnehmern sind die steuerpflichtigen Bezüge 

entsprechend Ziffer 245 des Jahreslohnzettels (L 16) ohne „mit festen Sätzen versteuerte 

Bezüge gemäß § 67 Abs. 3 – 8“ EStG 1988 zuzüglich der steuerfreien Bezüge gemäß §§ 3 

Abs. 1 Z. 3a (Ausgleichszulage ohne anteiliges Weihnachts- und Urlaubsgeld), 4a 

(Wochengeld), 5a (Arbeitslosengeld), 5b (Karenzurlaubsgeld), 5c (Überbrückungshilfe für 

Bundesbedienstete), 5d (Beihilfen nach dem Arbeitsmarktförderungsgesetz), 9, 10, 11 

(Einkünfte aus Auslandstätigkeit), 22 (Bezüge der Soldaten nach dem 

Heeresgebührengesetz), 23 (Bezüge der Zivildiener) und 24 (Auslandseinsatzzulage) EStG 

1988, Krankengeld, Rehabilitationsgeld,  

 
 



 

 

Leistungen der bedarfsorientierten Mindestsicherung (NÖ Mindestsicherungsgesetz, 
LGBl. 9205 in der geltenden Fassung), bzw. Sozialhilfe – Hilfe zum Lebensunterhalt (NÖ 
Sozialhilfegesetz 2000, LGBl. 9200) abzüglich der anrechenbaren Lohnsteuer bzw. - bei 
Vorlage der Arbeitnehmerveranlagung – der Einkommenssteuer, bzw. zuzüglich der 
erstattungsfähigen Negativsteuer.  
 
2. Einkommen, welches aufgrund einer Einkommensteuererklärung ermittelt wird, ist der 
Gesamtbetrag der Einkünfte abzüglich der Einkommenssteuer, bzw. der 
erstattungsfähigen Negativsteuer. Bei der Ermittlung des Familieneinkommens werden 
Negativeinkünfte nicht mit positiven Einkünften einer im gemeinsamen Haushalt 
lebenden Person gegengerechnet, sondern mit 0 angesetzt.  
 
3. Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft sind, sofern keine Veranlagung durchgeführt 
wurde, 31 % des Einheitswertes der selbst bewirtschafteten Flächen einschließlich der 
zugepachteten Flächen sowie die vereinnahmten Pachtzinse.  
 
4. Vertraglich oder gerichtlich festgesetzte, in Geld bezogene Unterhaltsleistungen sind 
beim Unterhaltsempfänger zum Einkommen zu zählen und beim Unterhaltspflichtigen 
einkommensmindernd zu berücksichtigen. 10 Bei freiwilligen oder nicht vereinbarten 
Unterhaltsleistungen werden die Durchschnittsbedarfssätze (verlautbart vom LG Wien für 
Zivilrechtssachen) herangezogen. 

 
 Österreichischen Staatsbürgern sind gleichgestellt: 

1. Fremde, die die österreichische Staatsbürgerschaft nach dem 6. März 1933 verloren 
haben, aus politischen, rassischen oder religiösen Gründen aus Österreich auswandern 
mussten, wieder nach Österreich zurückgekehrt sind und beabsichtigen, sich ständig in 
Österreich niederzulassen; 
2. Staatsangehörige eines EWR-Mitgliedstaates; 
3. Asylberechtigte und subsidiär Schutzberechtigte; 
4. Schweizer Staatsangehörige gemäß Abkommen über Personenfreizügigkeit. 
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